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Weltweit anerkannte Richtlinien wie die Charta von
Venedig und weitere Denkmalpflegestandards legen
zentrale Werte, Vorgehensweisen und den Maßstab
für die Konservierung und Restaurierung von Denk-
mälern wie auch die Anforderungen an eine Doku-
mentation fest. Dokumentationen bilden demnach
unabdingbare Bestandteile aller Befunderstellungen,
Planungsarbeiten sowie Restaurierungs- und Konser-
vierungsmaßnahmen.

„Alle Arbeiten der Konservierung, Restaurierung und
archäologischen Ausgrabungen müssen immer von
der Erstellung einer genauen Dokumentation in Form
analytischer und kritischer Berichte, Zeichnungen
und Photographien begleitet sein. 

Alle Arbeitsphasen sind hier zu verzeichnen: Frei-
legung, Bestandssicherung, Wiederherstellung und
Integration sowie alle im Zuge der Arbeiten festge-
stellten technischen und formalen Elemente. 

Diese Dokumentation ist im Archiv einer öffentlichen
Institution zu hinterlegen und der Wissenschaft zu-
gänglich zu machen. Eine Veröffentlichung wird emp-
fohlen.“           CHARTA  VON  VE N E D I G ;  A RT I K E L 16

DOKUMENTATIONS-
RICHTLINIEN DES ERZBISTUMS
MÜNCHEN UND FREISING
FÜR RESTAURIERUNGSMASSNAHMEN AN
BAU- UND KUNSTWERKEN

GRUNDLAGEN
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ZIEL DER 
DOKUMENTATION

>

>

>

Die Aufgabenstellung, der Arbeitsprozess und die
Problematik sollen klar und sachlich dargestellt wer-
den. Unabdingbar sind eine gute Beschreibung und
die Konzentration auf eindeutige, zweckorientierte
und wesentliche Aussagen. Die Ergebnisse sollen
nachvollziehbar und zugänglich bleiben. Grundlegend
dafür ist neben einer klaren, aussagekräftigen und
systematischen Beschreibung, eine entsprechende
Bebilderung der Maßnahmen.

Die Dokumentation von Konservierungs- und Res-
taurierungsmaßnahmen gibt Rechenschaft über An-
lass, Ziel, Art und Umfang der konservatorischen und
restauratorischen Maßnahmen und der dabei ver-
wendeten Materialien (vgl. das exemplarische Form-
blatt).
Befunddokumentationen sollen die Möglichkeit und
Grundlage einer aufbauenden Konzepterstellung bie-
ten. Die Dokumentation von Orientierungsbefunden
dient dazu, die Ergebnisse der ersten Voruntersu-
chungen an einem Kunstwerk festzuhalten und zur
Abklärung der Verhältnismäßigkeit des Einstiegs in
eine Maßnahme.
Planungsarbeiten bereiten eine größere Maßnahme
vor, mit dem Ziel einer Konzeptfindung und -erarbei-
tung. Die Dokumentation von restauratorischen Pla-
nungsarbeiten fasst diese Vorarbeiten, d. h. alle Er-
kenntnisse, Gutachten und Ortstermine als Grund-
lage für weitere, folgende Maßnahmen zusammen.
Die Dokumentationspflicht gilt auch für Wartungs-
verträge.

WO – WAS – WARUM UND WOMIT

ANFORDERUNGEN 
AN DIE DOKUMENTATION

.

.

.

.

Der Umfang der Dokumentation soll in einem ver-
hältnismäßigen Aufwand zur genannten Aufgaben-
stellung stehen. Gegebenenfalls kann sie auch als
Grundlage für kunstwissenschaftliche Forschung die-
nen. Den Anspruch einer wissenschaftlichen Arbeit
muss die Dokumentation jedoch nicht erfüllen. 

SO VIEL WIE NÖTIG, 
SO WENIG WIE MÖGLICH

UMFANG DER DOKUMENTATION

Eine klare, aussagekräftige und nachvollziehbare Be-
schreibung aller Maßnahmen und Sachverhalte für
den Auftraggeber und für spätere Generationen ist
das Ziel der Dokumentation. Somit ist sie Grundlage
für gegenwärtige und spätere Nutzer oder Bearbei-
ter. Die Dokumentation dient auch der Qualitätssiche-
rung und letzten Endes dem Erhalt der Kunstwerke
und Denkmäler.

Als Dokument soll die Dokumentation kurz, prägnant,
verständlich und auf das Wesentliche beschränkt
wiedergeben, warum an welchem Bau- und Kunst-
werken was vorgenommen wurde und welche Ma-
terialen dabei verwendet wurden.

KEINE RESTAURIERUNG OHNE 
DOKUMENTATION
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DOKUMENTATION ZUR KONSERVIERUNG /
RESTAUR IERUNG 
VON (Objekt) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUS (Ort) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JAHR .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I. I DENTI F I KATION
Die Identifikation des Objektes ist meist vom Auf-
traggeber genannt und kann auch so übernommen
werden. Wichtig ist eine genaue Beschreibung und
annähernde Datierung. Eine kunstgeschichtliche
Würdigung ist knapp zu halten.

Ort
Kirche / Patrozinium 
Eintrag in die Denkmalliste (z.B. D-1-77-120-22)
Objekt (Darstellung bzw. Titel, Künstler, Datierung)
Material
Konstruktion / zugehörige Teile
Maße (Höhe x Breite x Tiefe)

I I.  ALLGEME INE DATEN ZUM AUFTRAG
Auftragnehmer
Auftraggeber
Auftrag vom
Zuständige Behörden /Architekt / Fachbetreuung
Ortstermine /Abnahmetermin
Fertigstellung / Rückgabe am
Bearbeitungszeitraum

I I I.  FRÜHERE MASSNAHMEN /
GGF. ARCH IVDOKUMENTE, ZUM BE ISPIEL
Zusammenfassung der relevanten Daten aus der
Archivrecherche 
Daten zu früheren Restaurierungen
Vorhandene Voruntersuchungen / Bezug zu LV etc. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

EXEMPLARISCHES FORMBLATT 

IV.  BEFUND / KUNSTTECHNOLOG IE VON
B I LDTRÄGER UND FASSUNG
Exakte Beschreibung des Vorzustandes und techno-
logischer Beobachtungen, ggf. in Ergänzung zu vor-
liegenden Befunduntersuchungen.

V. SCHADENSB I LD
Klare Beschreibung des Schadensbildes in Bezug
auf Punkt IV.

VI.  Z I E L DER MASSNAHMEN / KONZEPT
Zielformulierung der geplanten Maßnahmen in Über-
einstimmung mit der geforderten Aufgabenstellung

VI I.  DURCHGEFÜHRTE KONSERVATOR ISCHE
UND RESTAURATOR I SCHE MASSNAHMEN
UND VERWENDETE MATER IAL I EN
Beschreibung der durchgeführten Maßnahmen, Be-
nennung der Materialien und ihrer Herkunft: Die
Maßnahmenschritte müssen klar getrennt dokumen-
tiert werden. Dokumentation von aussagekräftigen
Zwischenzuständen. Alle bei der Ausführung verwen-
dete Materialien, deren Herkunft und Mischungsver-
hältnisse müssen klar angegeben werden.

VI I I.  EXTERNE MASSNAHMEN BZW. 
SUBUNTERNEHMER

IX.  BEGLE ITENDE NATURWISSEN-
SCHAFTL ICHE UNTERSUCHUNGEN 
Alle naturwissenschaftlichen Untersuchungen wie
z. B. Querschliffe / Untersuchungen im UV und IR
Licht / Röntgenstrahlen bedürfen im Vorfeld einer 
klaren Fragestellung. Jegliche Probenentnahme und 
Untersuchung muss schriftlich und fotografisch do-
kumentiert werden.
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X. ZUSAMMENFASSUNG / BESONDERHEITEN
Die Zusammenfassung soll (noch einmal) das Kon-
zept, die spezielle Problematik und ihre Aufgaben-
bewältigung darstellen.

X I .  FOTODOKUMENTATION M IT FOTOL ISTE
Unerlässlich sind aussagekräftige und repräsentative
Vor- und Endzustandsaufnahmen /Gesamtaufnah-
men mit hochauflösenden Digitalkameras, Zwischen-
aufnahmen sind sinnvoll, wenn diese eine Aussage-
kraft haben. Details müssen genau verortet und mit
einem Maßstab versehen sein. 

Vergleichsaufnahmen von Vor-, Zwischen- und End-
zuständen müssen identische Bildausschnitte wie-
dergeben und unter den gleichen Bedingungen foto-
grafiert werden. Dies gilt auch für ortsgebundene
Stücke oder ganze Kirchenräume. Wenn bestimmte
Fototechniken und Beleuchtungen wie insbesondere
Streiflicht gewählt werden, müssen diese über alle
Zustandsaufnahmen hinweg vorhanden sein. Maß-
stab, Lichtkegel und Farbscala bieten Gewähr für
gute Vergleichbarkeit.

Als Fotomaterial der analogen Ausgabe dienen Aus-
drucke aus Druckern mit archivgerechten Tinten und
Pigmenten. Möglich sind auch archivgerechte Foto-
abzüge. Erforderlich sind eine Fotoliste sowie eine
eindeutige Zuordnung der einzelnen Aufnahmen an-
hand von nachvollziehbarer Numerierung oder Be-
nennung der Fotos.

X I I .  ANLAGEN 
( KARTI ERUNGEN / ZE ICHNUNGEN )
Kartierungen und Zeichnungen dienen insbesondere
bei Befunddokumentationen der Veranschaulichung
und Einordnung, zum Beispiel einer Fassungsabfol-
ge in Bezug auf vorhandene Zeitschienen. Kartierun-
gen können analog oder digital ausgeführt werden.
Für die Ausführung der Dokumentation gelten die
genannten Anforderungen an archivbeständige Ma-
terialien.

X I I I .  AUSFÜHRUNG DURCH (M ITARBE ITER)

X IV.  VERTE I LER DER DOKUMENTATION
Kirchenstiftung mit Adresse
Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
Hofgraben 4, 80539 München
Auftraggeber / Kirchliche Fachbehörde mit Adresse

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort, Datum, Signatur

EINE VORBEREITETE WORD DATEI KÖNNEN
SIE DOWNLOADEN UNTER  
MESNER.TIPS/ DOKUMENTATIONEN
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Alle Materialien, die für eine Dokumentation verwen-
det werden, müssen für eine Langzeitarchivierung ar-
chivbeständig sein. 

Folgende Normen gelten dabei:
DIN ISO 9706-1995 sowie DIN ISO 16245-2012
P.A.T. Foto-Test (Photographic Activity Test ) nach
ANSI /NAPM IT9.16-1993 bzw. ISO 18916-2007 so-
wie ISO 14523-1999.

FOTOS
Digitale und /oder analoge Aufnahmetechnik
Fotoausbelichtungen bzw. -vergrößerungen
mindestens im Format 13 x 18 cm.
SW- und Farb-Digitalausdrucke mit pigmentierter
bzw. Pigment-SW- bzw. Farbtinte, mindestens im
Format 13 x 18 cm.

FOTOTRÄGER / FOTOKARTON
Säure- und ligninfreier Archiv- bzw. Autographen-
karton, z. B. im Format 240× 310 mm, ca. 3%-ig mit
Calziumcarbonat gepuffert

BESCHRE IBM ITTEL
Pigmentierte bzw. Pigment-Tinte für Tintendrucker
Graphithaltige Toner für SW-Laserdrucke.
Bleistifte sowie pigmentierte, lösemittelfreie Farb-
stifte ( flüssig und fest).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

HINWEISE ZU 
ARCHIVGERECHTEM MATERIAL 

Das EOM fordert drei analoge Exemplare für das Erz-
bischöfliche Ordinariat München, die Kirchenstiftung
und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege.

Diese werden jeweils vom Auftraggeber oder der
restauratorischen Fachbetreuung geprüft, erfasst und
anschließend archiviert. 

Zusätzlich ist jedem analogen Exemplar ein Daten-
träger (aktuell CD oder USB-Stick) mit einer digita-
len Version beizulegen in gängigem PDF-Dateiformat. 

Für die Datenspeicherung müssen plattformunab-
hängige Dateiformate wie PDF, TIFF oder JPEG fest-
gelegt und im analogen Ausdruck genannt werden.

3 EXEMPLARE + JEWEILS 
1 EXEMPLAR DIGITAL ALS PDF

EXEMPLARE 
DER DOKUMENTATION
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Im Regelfall dürfen Dokumentationen in einem Kos-
tenrahmen von bis zu 5% der Gesamtkosten der kon-
servatorischen / restauratorischen Maßnahme erar-
beitet werden. 

Abweichungen hiervon sind nur in begründeten Aus-
nahmefällen nach vorheriger Zustimmung des Auf-
traggebers zulässig. Die Kosten müssen gesondert
ausgewiesen werden.

KOSTENRAHMEN 
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IM ANHANG
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